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Sehr geehrter Herr Kraska 

Für Ihr Schreiben vom 5. Januar 2009 an den Präsidenten danken wir Ihnen bestens. 
Der Präsideilt hat dieses zur Kenntnis gerlommen und uns zur Beantwortung weiteT
geleitet. 

Grundsätzlich kann das Bundesgericht ausserhalb bei ihm hängiger Verfahren keine 
Korrespondenz führen. Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass im von Ihnen 
zitierten Entscheid des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 19. April 
1993 (90/1991/342/415) festgestellt wurde, dass Art. 6 §1 EMRK zwar grundsätzlich 
anwendbar sei, dass Art. 6 §1 EMRK jedoch nicht verletzt worden sei. Ihre Ausführun

gen betreffend Revision bundesgerichtlicher Entscheide infolge festgestellter Verletzung 
der EMRK sind daher in Ihrem Fall nicht einschlägig. 

Freundliche Grüsse 

Jnk~es Generalsekretärs: 

lic. iur. Sabina Motta 
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